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Zum Nachdenken:

Wenn die Menschen zusammenhalten, dann 
schlagen sie den Teufel aus der Hölle.

Frei nach Otto von Bismark
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Geburtstage
Helga	Sachs,	Stallwang	kann	am	16.	April	ihren	75.	Geburts-
tag	feiern.
Wir gratulieren herzlich! Außerdem wünschen wir auch Ihnen, 
falls Sie im März oder April Geburtstag haben, alles Gute und eine 
schöne Zeit!

Silbernes Hochzeitsjubiläum
Else	und	Martin	Aumer,	Stallwang	können	am	18.	April	die-
ses	Jubiläum	feiern.	
Wir gratulieren von Herzen und wünschen weiterhin eine schöne 
Zeit in Gemeinsamkeit.

 Herzlichen GlückwunschBekanntmachung:
FFW-Schönstein. Das	 150jähr.	 Gründungsfest	 vom	
10.6.-13.6.22	findet	 coronabedingt	 nicht	 statt.	Als	Ersatz	
war	 die	 Weihe	 des	 neuen	 Feuerwehrautos	 am	 selben	
Wochenende,	im	kleineren	Rahmen	geplant.	Diese	Fahr-
zeugweihe	wird	 aber	 jetzt	wegen	 Lieferschwierigkeiten	
seitens	der	Hersteller	bis	auf	weiteres	verschoben.	Neuer	
Termin	wird	bekanntgegeben.

TSV Stallwang-Rattiszell
Die	für	Samstag,	9.	April	2022	geplante	Jahreshauptver-
sammlung	des	TSV	Stallwang-Rattiszell	wird	auf	Sams-
tag,	7.	Mai	2022,	19.30	Uhr	verschoben.

OGV Stallwang bindet Palmbüscherl
In	den	vergangenen	beiden	Jahren	haben	die	Frauen	des	OGV	Stallwang	die	Palmbüscherl,	die	sie	jedes	Jahr	anfertigen,	
in	Heimarbeit	hergestellt.	Obwohl	die	Pandemie	noch	immer	unser	Vereinsleben	stark	beeinflusst,	möchte	der	Verein	ein	
gemeinsames	Herstellen	und	Binden	der	Palmbüscherl	ermöglichen	und	ein	bisschen	Normalität	in	den	Alltag	zurückbrin-
gen.	Der	OGV	trifft	sich	am	Mittwoch,	30.	März,	um	18	Uhr	im	Bürgersaal	in	Stallwang,
um	die	Büscherl	anzufertigen.	Diese	werden	am	Sonntag,	3.	April,	nach	dem	Gottesdienst	verkauft.	Alle,	die	sich	der	Kre-
ativgruppe	des	OGV	anschließen	wollen,	sind	willkommen.	Als	Werkzeug	sind	eine	Schere,	Rosenschere	und	Drahtzange	
sinnvoll.	Der	Bürgersaal	bietet	ausreichend	Platz,	um	den	Mindestabstand	einhalten	zu	können.	Für	die	Zusammenkunft	
gelten	die	aktuellen	Coronaregeln.	Text:	Gudrun	Brunner
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 Auszug aus der Sitzungsniederschrift vom 24.02.2022 öffentl. Teil

Für	den	erkrankten	Bürgermeister	Max	Dietl		eröffnete	2.	Bür-
germeister	Florian	Fuchs	um	19:30	Uhr	die	Sitzung	des	Gemein-
derates	 Stallwang,	 begrüßt	 alle	 Anwesenden	 und	 stellt	 die	
ordnungsgemäße	Ladung	und	Beschlussfähigkeit	des	Gemein-
derates	Stallwang	fest.
Die	Sitzung	war	öffentlich.	TOP	20	 	 -	 23	 der	 Tagesordnung	
wurden	auf	Beschluss	in	nichtöffentlicher	Sitzung	behandelt.

13. Erweiterung der Tagesordnung, ggf. Fest-
stellung der objektiven Dringlichkeit - I 

Der	2.	Bürgermeister	Florian	Fuchs	 informierte	die	Mitglieder	
des	 Gemeinderates	 über	 die	 beabsichtigte	 Erweiterung	 der	
Tagesordnung	um	folgendes	Thema:
•	 im	öffentlichen	Teil:
		o	 Gemeindliche	 Bauleitplanung;	 geplantes	Wohnbauge-

biet	„WA	Landorf-Süd“,	aktueller	Sachstand	und	weite-
res	Vorgehen	–	I,	B,	ggf.	E

Zur	Kenntnis	genommen	
13.1 Feststellung der objektiven Dringlichkeit - I, B, E 
	 Der	 folgende	 Tagesordnungspunkt	 wird	 als	 objektiv	

dringlich	erachtet:
•	 im	öffentlichen	Teil:
			o	 Gemeindliche	 Bauleitplanung;	 geplantes	Wohnbauge-

biet	„WA	Landorf-Süd“,	aktueller	Sachstand	und	weite-
res	Vorgehen	–	I,	B,	ggf.	E

13.2 Änderung der Tagesordnung - I, B, E 
	 Die	Tagesordnung	wird	um	folgendes	dringliche	Thema	

erweitert:
•	 im	öffentlichen	Teil:
			o	 Gemeindliche	 Bauleitplanung;	 geplantes	Wohnbauge-

biet	„WA	Landorf-Süd“,	aktueller	Sachstand	und	weite-
res	Vorgehen	–	I,	B,	ggf.	E

14. Bauangelegenheiten

14.1 Neubau einer Garage, Fl.Nr. 322/0 Gemarkung Schön-
stein, Wetzelsberg 13, 94375 Stallwang - I, B, E

	 Zweiter	 Bürgermeister	 Florian	 Fuchs	 informiert	 den	
Gemeinderat	über	den	kürzlich	eingegangenen	Bauantrag	
zum	Neubau	einer	Garage	auf	Flur-Nr.	322/0,	Gemarkung	
Schönstein	 der	 Antragssteller	 Das	 geplante	 Vorhaben	
befindet	 sich	 nach	 den	 Festsetzungen	 des	 Flächennut-
zungsplanes	der	Gemeinde	Stallwang	in	einem	Allgemei-
nen	Wohngebiet	 (WA).	 Ein	 qualifizierter	 Bebauungsplan	
besteht	nicht.	Die	Erschließung	zum	Grundstück	ist	bereits	
durch	 vorhandene	 Zufahrt	 zum	 Wohnhaus	 zweifelsfrei	
gesichert.	

	 Die	Bauherren	beabsichtigen	die	Errichtung	einer	grenz-
nahen	Garage	von	9,49	m	auf	8,49	m	an	der	Grenze	zum	
benachbarten	 Grundstück	 Flur-Nr.	 328	 sowie	 grenznah	
zur	gemeindlichen	Erschließungsstraße	Flur-Nr.	324/0.	Die	
Garage	hat	insgesamt	einen	Flächenumfang	von	80,57	m²	
und	kann	 somit	 nicht	mehr	 verfahrensfrei	 errichtet	wer-
den.	Ebenfalls	wird	die	zulässige	Höchstgrenze	(max.	9,0	
m)	der	Grenzbebauung	zum	Nachbargrundstück	Flur-Nr.	
328	mit	9,49	m	überschritten.	Die	Garage	wird	mit	einem	
Pultdach	 (Trapezblechdeckung)	 und	 einer	 Dachneigung	
von	10	Grad	errichtet.	Die	Wandhöhe	beträgt	an	der	Ein-
fahrtsseite	eine	Höhe	von	3,0	m	und	an	der	Rückseite	(wel-

che	 an	 der	 Böschung	 zum	 Nachbargrundstück	 Flur-Nr.	
328)	angrenzt	eine	sichtbare	Höhe	von	2,77	m,	insgesamt	
ab	Urgelände	eine	Höhe	von	4,50	m.	

	 Die	angrenzenden	Grundstückseigentümer	der	Flur-Nrn.	
323	 und	 328,	 Gemarkung	 Schönstein	wurden	 ordnungs-
gemäß	zum	Vorhaben	beteiligt	und	haben	mittels	Unter-
schrift	am	Lageplan	ihre	Zustimmung	erteilt.		

	 Der	Gemeinderat	erteilt	einstimmig	zum	oben	genannten	
Antrag	auf	Errichtung	einer	Garage	das	gemeindliche	Ein-
vernehmen.

14.2 Errichtung einer Stützmauer, BG WA Aumerhöhe-Erwei-
terung, Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes, Fl.Nr. 1804/4 Gemarkung Stallwang - 
I, B, E

		 Zweiter	 Bürgermeister	 Florian	 Fuchs	 informiert	 den	
Gemeinderat	über	den	eingegangenen	Antrag	auf	Befrei-
ung	 von	 den	 Festsetzungen	 des	 Bebauungsplanes	 „WA	
Aumerhöhe-Erweiterung“	 der	 Antragssteller.	 Die	 Bau-
herren	beabsichtigen	die	Errichtung	ein	betonierter	Stütz-
mauer	(welche	sich	bereits	im	Bau	befindet)	zum	Nachbar-
grundstück	Flur-Nr.	1804/3.	Bei	einer	Ortseinsicht	wurde	
festgestellt,	dass	die	Stützmauer	mit	einer	sichtbaren	Höhe	
von	1,50	m	ausgeführt	wurde,	was	 im	Rahmen	der	Fest-
setzungen	 des	 Bebauungsplanes	 liegt.	 Jedoch	 muss	 zur	
Erschließungsstraße	hin	die	Höhe	auf	0,50	m	über	Urge-
lände	abgesenkt	werden,	damit	bei	der	Ausfahrt	die	Sicht	
auf	 den	 sich	 annähernden	 Verkehr	 der	 Erschließungs-
straße	einsehbar	ist.	

	 Die	 Ausführung	 einer	 betonierten	 Mauer	 ist	 durch	 den	
Gemeinderat	Stallwang	zu	befreien,	da	nach	den	Festset-
zungen	 des	 Bebauungsplanes	 „WA	 Aumerhöhe-Erwei-
terung“	 nur	 ein	 trocken	 verlegtes	 Natursteinmauerwerk	
zulässig	ist	(siehe	Textziffer	III.	Nr.	4.3).	Zudem	haben	sich	
die	Antragssteller	 sowie	die	angrenzenden	Grundstücks-
eigentümer	 dahingehend	 geeinigt,	 dass	 gartenseitig	 der	
Angrenzer(Flur-Nr.	1804/3)	die	Stützvorrichtung	mit	einer	
Holzverkleidung	versehen	werden	darf.	Dies	bedarf	einer	
weiteren	Befreiung,	da	nach	Textziffer	III	Nr.	4.3	eine	voll-
flächige	Begrünung	vorgeschrieben	wäre.	

	 Bezüglich	 der	 Standsicherheit	 wurde	 ein	 Statik	 Gutach-
ten	durch	ein	Statik	Büro	beauftragt,	um	die	Standsicher-
heit	der	Mauer	bei	einer	geplanten	Auffüllung	zu	berech-
nen	 und	 zu	 prüfen.	 Die	 Statische	 Berechnung	 ist	 durch	
das	 Statikbüro	 Dipl.-Ing.	 Beck	 erfolgt	 und	 hat	 ergeben,	
dass	die	bestehende	Stützvorrichtung	in	der	ausgeführten	
Bauweise	 eine	Auffüllhöhe	 von	max.	 0,80	m	 gewährleis-
tet	und	 standhält.	Dies	 liegt	 im	Rahmen	der	Festsetzung	
des	Bebauungsplanes	„WA	Aumerhöhe-Erweiterung“,	der	
eine	Auffüllung	von	max.	1,0	m	zulässt.

	 Bei	einer	gemeinsamen	Zusammenkunft	der	beiden	betrof-
fenen	Grundstückseigentümer,	Ersten	Bürgermeister	Max	
Dietl	und	Vertretern	der	Bauverwaltung	wurde	sich	auf	die	
max.	Auffüllhöhe	von	0,80	m	(siehe	statische	Berechnung)	
geeinigt.	 Der	 angrenzenden	 Grundstückseigentümer	 der	
Flur-Nrn.	1804/3	wurde	somit	ordnungsgemäß	zum	Vor-
haben	beteiligt	und	hat	seine	Zustimmung	zur	Errichtung	
der	 Stützmauer	 erklärt	 soweit	 die	max.	 festgesetzte	Auf-
füllhöhe	von	0,80	m	eingehalten	wird.

	 Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Stallwang	erteilt	einstim-
mig	zum	oben	genannten	Antrag	auf	Befreiung	von	den	
Festsetzungen	des	Bebauungsplanes	„WA	Aumerhöhe-Er-
weiterung“	 sein	 Einvernehmen	 und	 stimmt	 dem	Antrag	



auf	Befreiung	hinsichtlich	der	Ausführung	mit	betoniertem	
Mauerwerk,	 der	 Holzverkleidung	 (gartenseitig	 Flur-Nr.	
1804/3)	zu.	

	 Zudem	wird	die	max.	Auffüllhöhe	von	0,80	m	gartenseitig	
festgesetzt,	damit	die	Standsicherheit	der	Mauer	jederzeit	
gewährleistet	ist

14.3 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Anlage einer 
Christbaumkultur für das Grundstück Flur-Nr. 1598, 
Gemarkung Stallwang - I, B, E

	 Zweiter	 Bürgermeister	 Florian	 Fuchs	 informiert	 den	
Gemeinderat	über	einen	Antrag	zur	Anlage	einer	Christ-
baumkultur	nach	Art.	16	Abs.	1	BayWaldG	für	das	Grund-
stück	 Fl.Nr.	 1598,	 Gemarkung	 Stallwang	 der	 Antrags-
steller		hat	bereits	im	Vorfeld	einen	Antrag	über	das	Amt	
für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Forsten,	 Straubing	
gestellt.	Die	Gemeinde	Stallwang	wird	nun	im	Zuge	des-
sen	gebeten	Stellungnahme	abzugeben,	ob	auf	dem	betrof-
fenen	 Grundstück	 Gas-,	 Wasser-	 oder	 Telefonleitungen	
vorhanden	sind.	

	 Die	 angrenzenden	 Grundstückseigentümer	 wurden	 ord-
nungsgemäß	 zum	 Vorhaben	 beteiligt	 und	 haben	 mittels	
Unterschrift	am	Antrag	Ihr	Einverständnis	zum	Vorhaben	
erklärt.	

	 Der	Gemeinderat	erteilt	einstimmig	dem	Antrag	auf	Ertei-
lung	 einer	 Erlaubnis	 zur	Anlage	 einer	Christbaumkultur	
für	 Fl.Nr.	 1598	 Gemarkung	 Stallwang	 das	 gemeindliche	
Einvernehmen.	

	 Gas-,	 Wasser-	 oder	 Telefonleitungen	 sind	 nach	 unserer	
Kenntnis	nach	nicht	vorhanden	und	werden	somit	durch	
das	geplante	Vorhaben	nicht	beeinträchtigt.	

15. Gemeindliche Bauleitplanung

15.1 Satzungsbeschluss der Einbeziehungssatzung Becker-
feld – Änderung Deckblatt Nr. 1 - I, B, E

	 Zur	 Einbeziehungssatzung	 Beckerfeld	 mit	 Änderung	
Deckblatt	Nr.	1,	mit	welcher	eine	Baumöglichkeit	für	einen	
ortsansässigen	 Bürger	 geschaffen	 werden	 soll,	 erfolgte	
mit	dem	Satzungsentwurf	vom	23.11.2021	in	der	Zeit	vom	
07.12.2021	bis	17.01.2022	die	Öffentlichkeits-	und	Fachstel-
lenbeteiligung.	Des	Weiteren	wurden	die	Beteiligten	bzw.	
angrenzende	 Grundstücksnachbarn	 direkt	mit	 Schreiben	
vom	06.12.2021	 informiert.	Dabei	waren	keine	Einwände	
zu	verzeichnen.

	 In	 der	 Sitzung	 am	 27.01.2022	 hat	 der	 Gemeinderat	 von	
den	 eingegangenen	Einwendungen	und	 Stellungnahmen	
Kenntnis	 genommen	und	diese	 entsprechend	der	Abwä-
gungsempfehlung	abgewogen.

	 Da	sich	der	Kompensationsausgleich	durch	die	Lageände-
rung	der	Zufahrt	geringfügig	von	1235	m²	auf	1254	m²	(+	16	
m²)	erhöht	hat,	musste	dies	durch	einen	Nachtrag	zu	der	
bestehenden	beschränkten	persönlichen	Dienstbarkeit	und	
Eintragung	einer	Reallast	zu	Gunsten	des	Freistaates	Bay-
ern	 beim	Notariat	 beauftragt	werden.	Dies	 ist	 zwischen-
zeitlich	erfolgt	und	wurde	durch	Frau	Reiner,	Amtfrau	des	
Notariat	Haubold	in	Mitterfels	bestätigt.

	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 den	 Entwurf	 der	 Einbezie-
hungssatzung	Beckerfeld	mit	Änderung	Deckblatt	Nr.	1	in	
der	Fassung	vom	24.02.2022	als	Satzung.

15.2 Geplantes Wohnbaugebiet „WA Landorf-Süd“, aktueller 
Sachstand und weiteres Vorgehen - I, B, ggf. E 

	 Sachverhalt:
	 Das	Bauleitplanungsverfahren	 für	das	neue	Wohnbauge-

biet	„WA	Landorf-Süd“	gestaltet	sich	mittlerweile	wesent-
lich	 schwieriger	 als	 ursprünglich	 angenommen.	 Durch	

die	geplante	Ableitung	des	Abwassers	von	Landorf	nach	
Stallwang	und	die	damit	verbundene	Auflassung	der	Klär-
anlage	Landorf	hätte	 für	das	neue	Wohnbaugebiet	 keine	
negativen	Auswirkungen	 gehabt.	 Die	 aufgelassene	 Klär-
anlage	 hätte	 keine	 Geruchsbelästigung	 erzeugt	 und	 die	
Belange	des	Immissionsschutzrechts	wären	in	diesem	Fall	
nicht	 betroffen	 gewesen.	Aus	 diesem	Grund	wurde	 dies	
im	Vorfeld	auch	durch	den	Kreisbaumeister,	Herrn	Stau-
ber	und	die	Vertreter	des	Landratsamtes	und	der	beteilig-
ten	Fachbehörden	nicht	thematisiert	oder	gar	als	Problem	
gesehen.	Nach	derzeitigem	Sachstand	ist	die	Ableitung	des	
Abwassers		von	Landorf	nach	Stallwang	aber	aufgrund	der	
fehlenden	Zustimmung	von	Grundstückseigentümer	nicht	
möglich.	Die	Gemeinde	versucht	weiterhin		eine	gemein-
same,	einvernehmliche	Lösung	zu	finden.	Sollte	keine	Eini-
gung	zustande	kommen,	wird	aufgrund	der	auslaufenden	
wasserrechtlichen	 Erlaubnis	 für	 die	 Kläranlage	 Landorf,	
eine	Ertüchtigung	der	Kläranlage	Landorf	erforderlich,	die	
zum	einen	vergleichbar	hohe	Kosten,	wie	die	Ertüchtigung	
der	Kläranlage	Wetzelsberg	verursachen	wird.	Dies	bedeu-
tet	nicht	zuletzt	eine	zusätzliche	finanzielle	Belastung	für	
alle	 am	Abwassersystem	der	Gemeinde	 angeschlossenen	
Bürger.	

	 Zum	 anderen	 erzeugt	 eine	 in	 Betrieb	 befindliche	 Klär-
anlage	 Geruchsemissionen,	 die	 eine	 Wohnbebauung	 im	
Umfeld	 dieser	 Anlage	 aus	 immissionsschutzrechtlichen	
Gründen	nicht	möglich	macht.	Zur	Klärung	dieser	Prob-
lematik	 findet	 voraussichtlich	 am	 14.03.2022	unter	 Betei-
ligung	 des	 Landrates	 und	 der	 Vertreter	 der	 Fachstellen,	
sowie	Bürgermeister	Dietl	und	Geschäftsstellenleiter	Pfef-
fer	ein	Besprechungstermin	statt.	

	 Da	sich	das	weitere	Vorgehen	in	Bezug	auf	das	Baugebiet	
„WA	 Landorf-Süd“	 mit	 hoher	 Wahrscheinlichkeit	 noch	
verzögern	 wird,	 beantragen	 die	 Bauherren,	 einen	 Auf-
stellungsbeschluss	 für	eine	Einbeziehungssatzung	 für	 Ihr	
geplantes	Bauvorhaben	in	diesem	Bereich	zu	fassen.	

	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 einstimmig	 die	 Aufstellung	
einer	Einbeziehungssatzung	für	das	Bauvorhaben	am	süd-
lichen	Ortsrand	von	Landorf.

16. Erweiterung Kindergarten Stallwang; aktu-
eller Sachstand und weiteres Vorgehen - I, B, 
ggf. E 

Geschäftsstellenleiter	Pfeffer	berichtet	kurz	zum	aktuellen	
Sachstand	 beim	 Thema	 Erweiterung	 des	 Kindergartens	
Stallwang.
Am	 24.01.2022	wurden	 unerwartet	 durch	 die	 Bundesre-
gierung	alle	Förderprogramme	der	Kreditanstalt	für	Wie-
deraufbau	(KfW-Förderprogramme)	gestoppt,	was	in	der	
gesamten	Baubranche	für	Aufregung	gesorgt	hat.	Für	den	
Anbau	des	Kindergartens	war	eine	Bundesförderung	für	
effiziente	 Gebäude	 (BEG-Förderung)	 über	 die	 KfW	 ge-
plant.	Diese	Förderung	sollte	den	Ausfall	der	Förderung	
gem.	Sonderinvestitionsprogramm	4	(SIP	4)	und	die	stark	
gestiegenen	Baukosten	teilweise	kompensieren.
Derzeit	sind	diese	Fördermaßnahmen	aber	auf	ungewisse	
Zeit	ausgesetzt.	Mittlerweile	werden	zwar	bereits	laufen-
de	KfW-Förderanträge	wieder	bearbeitet	und	Anträge	für	
Gebäudesanierung	nach	KfW40-Standard	können	wieder	
gestellt	werden;	darunter	fällt	aber	die	Baumaßnahme	im	
Kindergarten	leider	nicht,	da	der	Altbau	nicht	energieeffi-
zient	saniert	wird.	Für	Neubaumaßnahmen	gibt	es	diese	
Möglichkeit	derzeit	nicht.
Auch	 eine	 Anfrage	 bei	 der	 KfW	 brachte	 bezüglich	 der	
Art	und	Weise	der	 Fortführung	der	KfW-Förderung	 für	



Neubaumaßnahmen	und	bezüglich	des	Zeitpunktes	 der	
Wiederaufnahme	 der	 Förderung	 keinerlei	 Klärung.	 Die	
beauftragten	 Ingenieurbüros	 Gutthann-HIW	 aus	 Bogen	
und	Rothenwührer	aus	Straubing	raten	derzeit	dazu,	die	
Entwicklungen	noch	abzuwarten.	
Der	 Gemeinderat	 teilt	 die	Meinung	 der	 Ingenieurbüros	
und	 möchte	 die	 Entwicklung	 der	 BEG-Förderung	 noch	
weiter	abwarten.

17. Antrag auf  Aufstellung eines Geschwindig-
keitsmessgerätes in Schönstein - I, B, E 

	 Der	Antragsteller	hat	bei	Bürgermeister	Dietl	per	E-Mail	
die	Aufstellung	einer	Geschwindigkeitsanzeigetafel	bei	
der	Ortsdurchfahrt	von	Schönstein	in	Richtung	Plenting	
auf	Höhe	des	Feuerwehrhauses	in	Schönstein	beantragt.	
Eine	fest	installierte	Geschwindigkeitsanzeigetafel	kos-
tet	ca.	2.500,-	€	bis	3.000,-	€.	Aufgrund	dieser	hohen	Kos-
ten	ist	der	Antrag	insoweit	abzulehnen.

	 Folgende	Maßnahmen	wurden	diskutiert:
•	 Die	Stelle	 sollte	durch	die	Polizeiinspektion	Bogen	 im	

Rahmen	einer	Verkehrsschau	begutachtet	werden.	
•	 Die	genannte	Stelle	könnte	auch	für	den	nächsten	„Blit-

zer-Marathon“	 am	 24.03.2022	 gemeldet	werden	 –	 das	
Meldeverfahren	läuft	derzeit.	

•	 Das	 Temposys	 der	 Verkehrswacht	 Bogen	 könnte	 für	
den	Zeitraum	von	einer	Woche	dort	aufgestellt	werden.	
Anhand	der	Auswertung	der	Messdaten	dieses	Zeitrau-
mes	können	weitere	Maßnahmen	ergriffen	werden.

	 Der	 Antrag	 auf	 Aufstellung	 einer	 Geschwindigkeits-
anzeigetafel	 bei	 der	Ortsdurchfahrt	 von	 Schönstein	 in	
Richtung	 Plenting	 auf	 Höhe	 des	 Feuerwehrhauses	 in	
Schönstein	wird	abgelehnt.

	 An	der	gemeldeten	Stelle	werden	folgende	Maßnahmen	
beschlossen:

•	 Die	potentielle	Gefahrenstelle	wird	durch	die	Polizeiin-
spektion	Bogen	im	Rahmen	einer	Verkehrsschau	begut-
achtet.	

•	 Die	genannte	Stelle	wir	im	Rahmen	des	laufenden	Mel-
deverfahrens	 für	den	nächsten	„Blitzer-Marathon“	am	
24.03.2022	gemeldet.

•	 Das	Temposys	der	Verkehrswacht	Bogen	wird	für	den	
Zeitraum	 von	 einer	 Woche	 dort	 aufgestellt	 werden.	
Anhand	der	Auswertung	der	Messdaten	dieses	Zeitrau-
mes	können	danach	weitere	Maßnahmen	ergriffen	wer-
den.

18.Genehmigung der letzten Niederschrift; 
öffentlicher Teil 

Die	Niederschrift	 über	den	öffentlichen	Teil	 der	 Sitzung	
vom	27.01.2022	war	der	Einladung	beigefügt.
Der	Niederschrift	über	den	öffentlichen	Teil	der	Sitzung	
vom	26.12.2021	wird	vollinhaltlich	zugestimmt.

19. Bekanntgaben, Wünsche, Anträge 
19.1 Frühjahrsmarkt 2022 
	 Am	24.04.2022	ist	der	Frühjahrsmarkt	geplant	
 19.2 Kindertagesstätte Stallwang - defekte Geschirrspülma-

schine 
	 In	 der	Kindertagesstätte	 Stallwang	 ist	 eine	Geschirrspül-

maschine	defekt.	Eine	Reparatur	 ist	 nicht	mehr	 rentabel.	
Die	Neubeschaffung	 einer	 Ersatzmaschine	war	 dringend	
erforderlich.	Die	Kosten	dafür	belaufen	sich	auf	ca.	700,-	€.

19.3 Absenkung des Bordsteins bei der Zufahrt zum Landor-
fer Feld 

	 Aufgrund	des	Absinkens	des	Bürgersteigs	bei	der	Zufahrt	
zum	Landorfer	 Feld	 nach	Ausbauarbeiten	 des	Glasfaser-
ausbaus,	ist	der	Bordstein	entsprechend	anzugleichen,	was	
technisch	nicht	einfach	erscheint.	Laut	Auskunft	von	Bür-
germeister	Dietl	muss	ein	konkreter	Umsetzungszeitpunkt	
noch	festgelegt	werden.

19.4 Feuerwehr Stallwang - Abholung des neuen Feuerwehr-
fahrzeugs HLF20 

	 Gemeinderatsmitglied	Thomas	Fuchs	informierte	die	Mit-
glieder	des	Gemeinderates	darüber,	dass	das	neue	Feuer-
wehrauto	HLF20	am	22.03.2022	bei	der	Firma	Schlingmann	
in	Dissen	abgeholt	wird.	Die	Verwaltung	wird	bis	dahin	
die	 Kfz-Zulassung	 für	 das	 Fahrzeug	 vornehmen.	 Nach	
der	 feuerwehrtechnischen	 Abnahme	 des	 Fahrzeugs	 und	
der	entsprechenden	Bestätigung	durch	den	Kreisbrandrat	
kann	der	Verwendungsnachweis	erstellt	werden.

Ein	längerer	nichtöffentlicher	Teil	schloss	sich	an	
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Wildtierrettung Stallwang e. V. Stallwang, 
05.03.2022

Niederschrift
über die öffentliche Versammlung der Wildtierrettung 
Stallwang e. V. am Samstag, 05. März 2022 um 19:30 Uhr im 
Pfarrheim in Stallwang.
Tagesordnung:
1.	 Eröffnung	und	Begrüßung
2.	 Kassen-	und	Rechenschaftsbericht
3.	 Beschlussfassung	über	Entlastung	der	Vorstandschaft
4.	 Bericht	des	Vorstands
5.	 Bericht	eines	Drohnenfliegers
6.	 Wünsche	und	Anträge	Beginn:	19:30	Uhr
Vorstand	 Josef	Vielreicher	eröffnete	die	Versammlung	und	
begrüßte	 alle	Mitglieder,	 besonders	 1.	 Bürgermeister	Max	
Dietl	sowie	2.	Vorsitzenden	Bernhard	Kerscher	und	die	Vor-
standschaft.
2. Kassen- und Rechenschaftsbericht:
Vorstand	 Josef	 Vielreicher	 gab	 bekannt,	 dass	 ein	 Kassen-	
und	 Rechenschaftsbericht	 sowie	 eine	 Entlastung	 der	 Vor-
standschaft	entfällt,	da	weder	ein	Guthaben	noch	Schulden	
vorliegen.	 Die	 notwendigen	 Zahlungen	 werden	 über	 die	
Jagdgenossenschaft	Stallwang	abgewickelt.
3. Bericht des Vorstands:
Vorstand	 Josef	 Vielreicher	 berichtet	 über	 die	 Vereinsgrün-
dung.	Desweiteren	gab	er	bekannt,	dass	mit	der	Vorstand-
schaft	 und	 den	 Eheleuten	 Decker-Höglmeier	 eine	 Vor-
führung	 über	 die	 zwischenzeitlich	 erworbene	 Drohne	
stattgefunden	hat.

4. Grußworte des Bürgermeisters:
Bürgermeister	Max	Dietl	hielt	kurze	Grußworte.
5. Bericht eines Drohnenfliegers:
Georg	Pielmeier	zeigte	und	erklärte	die	angeschaffte	Drohne	
DJI	Mavic	2	Enterprise	Advanced.	Die	Drohne	wurde	bislang	
noch	nicht	angemeldet,	da	mit	Anmeldung	die	12-monatige	
Garantie	zu	laufen	beginnt.
Die	 Drohne	 wurde	 am	 13.09.2021	 über	 die	 Firma	 Globe	
Flight	GmbH	zum	Preis	von	5.929,00	€	zuzüglich	Zubehör	in	
Höhe	von	290,65	€	erworben.
Von	der	Bundesanstalt	 für	Landwirtschaft	und	Ernährung	
ist	 ein	 Zuschuss	 in	Höhe	 von	 3.664,80	 €	 gewährt	worden.	
Zudem	spendete	die	Sparkasse	Niederbayern-Mitte	für	die	
Wildtierrettung	Stallwang	einen	Betrag	in	Höhe	von	500,00	
€	sowie	die	Landfrauen	einen	Betrag	in	Höhe	von	300,00	€.
Es	wurde	bekanntgegeben,	dass	beabsichtigt	ist,	einen	grö-
ßeren	Bildschirm	sowie	ein	schnelleres	Ladegerät	anzuschaf-
fen.
Es	werden	auch	noch	Freiwillige	gesucht,	die	 einen	Droh-
nenschein	machen,	um	die	Drohne	fliegen	zu	können.	Bis-
lang	haben	nur	vier	Personen	einen	Drohnenschein.
6. Bericht des Jagdpächters Aumer:
Aumer	 appelliert	 an	 die	 Landwirte,	 rechtzeitig	 vor	 dem	
Mähen	 der	 Wiesen	 Bescheid	 zu	 geben,	 um	 mit	 Hilfe	 der	
Drohne	Wildtiere	schützen	zu	können.
7. Wünsche und Anträge:
Nachdem	 keine	Wünsche	 und	Anträge	 geäußert	 wurden,	
beendete	 der	 Vorstand	 die	 Jahreshauptversammlung	 um	
20.00	Uhr.
 

Jagdgenossenschaft  Schönstein
Ortsübliche	Bekanntmachung
Zur	nichtöffentlichen	Versammlung	der	Jagdgenossenschaft	
Schönstein	am	
Samstag,	 9.	April	 2022,	 um	 19.30	 im	Gasthaus	 	Menacher	
Rudi,	Wetzelsberg	ergeht	hiermit	Einladung.
Tagesordnung
1.	Begrüßung
2.	Rechenschafts-und	Kassenbericht
3.	Bericht	des	Kassenprüfers
4.	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	des	Jagdvorstands	
und	Kassenprüfers

5.	Beschlussfassung	über	die	Verwendung	des	Jagpachtschil-
lings

6.	Wünsche	und	Anträge
Zutritt	unter	Einhaltung	der	aktuell	gültigen	Corona-Regeln.

Schönstein,	den	13.	März	2022																																
Jagdgenossenschaft	Schönstein

Johann	Stahl,	Jagdvorsteher



 Bekanntmachung
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Jagdgenossenschaft	Stallwang	 Stallwang,	05.03.2022
Niederschrift
über	 die	 nicht	 öffentliche	 Versammlung	 der	 Jagdgenossen-
schaft	Stallwang	am	Samstag,	05.	März	2022	um	20.00	Uhr	im	
Pfarrheim	in	Stallwang.
Tagesordnung:
1.	 Eröffnung	und	Begrüßung
2.	 Kassen-	und	Rechenschaftsbericht
3.	 Beschlussfassung	über	Entlastung	der	Vorstandschaft
4.	 Bericht	des	Jagdvorstehers
5.	 Bericht	des	Jagdpächters
6.	 Verwendung	des	Jagdpachtschillings
7.	 Wünsche	und	Anträge
Beginn:	20.00	Uhr
Es	waren	 18	 Jagdgenossen	 anwesend	mit	 einer	Gesamtfläche	
von	241,55	ha.
1. Eröffnung und Begrüßung:
Jagdvorsteher	Josef	Vielreicher	eröffnete	die	Versammlung	und	
begrüßte	 alle	 Jagdgenossen,	 besonders	 1.	 Bürgermeister	Max	
Dietl	 sowie	 die	 Jagdpächter	 Josef	 und	 Stefan	Aumer	 und	die	
Vorstandschaft.
Zu	Beginn	wurde	ein	gemeinsames	Abendessen	eingenommen;	
der	Jagdvorsteher	bedankte	sich	für	das	gelungene	Essen.
2. Kassen- und Rechenschaftsbericht:
Kassier	Georg	Pielmeier	trug	den	Kassenbericht	vor.	Die	Kasse	
wurde	von	den	Kassenprüfern	Johann	und	Josef	Aumer	geprüft	
und	für	einwandfrei	befunden.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandschaft: 
Die	Vorstandschaft	und	der	Kassier	wurden	per	Handzeichen	
einstimmig	entlastet.
4. Bericht des Jagdvorstehers:
Jagdvorsteher	 Josef	 Vielreicher	 berichtete	 zu	 folgenden	 The-
men:	Zum	01.01.2022	ist	eine	Grenzänderung	zu	Landorf	und	
Schönstein	in	Kraft	getreten.
Im	 Januar	 2022	 hat	 eine	 Waldbegehung	 mit	 Förster	 Herrn	
Laschinger	stattgefunden.
Das	Verbissgutachten	wurde	bekanntgegeben.
Der	 Jagdvorsteher	 berichtete,	 dass	 Jagdpächter	 Josef	 Aumer	
auch	 im	 Berichtszeitraum	 die	 Maschinen	 der	 Jagdgenossen-
schaft	unentgeltlich	gewartet	und	repariert	hat	und	sprach	ihm	
dafür	Dank	und	Anerkennung	aus.

5. Bericht des Jagdpächters:
Der	Abschussplan	wurde	lt.	Josef	Aumer	auch	im	abgelaufenen	
Jahr	wieder	erfüllt.	Von	Schwarzwild	sind	sie	bislang	verschont.
Er	 gab	 bekannt,	 dass	 10	 bis	 15	 Wildunfälle,	 auch	 innerorts,	
waren.	 Außerdem	 wies	 er	 darauf	 hin,	 dass	 bei	 Wildunfällen	
unverzüglich	der	Jagdpächter	oder	die	Polizei	zu	verständigen	
ist,	um	eventuell	verletzte	Tiere	angemessen	versorgen	zu	kön-
nen.
Er	 gab	 auch	 bekannt,	 dass	 eine	 Waldbegehung	 stattgefun-
den	hat.	Aufgrund	von	Corona	ist	die	Freizeit	allgemein	mehr	
geworden	und	viele	gehen	in	den	Wald	spazieren,	auch	mit	den	
Hunden.	Er	gab	zu	verstehen,	dass	 abends	 leider	keine	Ruhe	
mehr	im	Wald	ist.
Josef	Aumer	 appelliert	 an	die	Landwirte,	 rechtzeitig	 vor	dem	
Mähen	der	Wiesen	Bescheid	zu	geben,	um	mit	Hilfe	der	Drohne	
Wildtiere	schützen	zu	können.
Desweiteren	 erklärt	 er,	 dass	 Bleifreischießen	 eine	 bessere	
Schockwirkung	haben	soll.
Abschließend	 bedankte	 er	 sich	 bei	 den	 Jagdgenossen	 für	 die	
gute	Zusammenarbeit.
6. Verwendung des Jagdpachtschillings:
Es	wurde	sich	darauf	verständigt,	dass	bis	zur	nächsten	Jagd-
versammlung	hinsichtlich	einer	eventuellen	Anschaffung	eines	
neuen	 Holzspalters	 entsprechende	 Informationen	 und	Ange-
bote	eingeholt	werden.
7. Wünsche und Anträge:
Jagdvorsteher	 gab	 sein	 Anliegen	 bekannt,	 wonach	 er	 gerne	
nächstes	 Jahr	 sein	 Amt	 niederlegen	 möchte	 und	 aus	 diesem	
Grunde	ein	neuer	Jagdvorsteher	gesucht	wird.
Desweiteren	wurde	 festgehalten,	dass	 bis	 auf	weiteres	 an	die	
Landfrauen	 keine	 Spende	 mehr	 gemacht	 wird,	 da	 diese	 die	
letzte	Zahlung	wieder	gespendet	haben.
Jagdgenosse	Erwin	Poiger	wies	darauf	hin,	dass	im	Bereich	Piel-
mühle	sehr	viele	Rehe	existieren.
Nachdem	keine	weiteren	Wünsche	und	Anträge	geäußert	wur-
den,	beendete	Jagdvorsteher	die	ruhige	Jagdversammlung	um	
21.45	Uhr.
B1anca	Vielreicher,	Schriftführerin

Lebensmittel und mehr!
Lotto - Toto - Annahmestelle

Familie Achatz
Stallwang - Straubinger Str. - Tel. 0 99 64/6 4010
EDEKA



                       
Matthäus Junker

                                 
Malermeister

Schimmel Gutachter
Gebäude Energieberater

www.malermeister-junker.de
0175/5576902

Lilientalweg 2, Stallwang

 

Auto Buchs - Gebrauchtwagenhandel
Reifen - Felgen - Zubehör

Haselmühle 1 · 94375 Stallwang
Tel. 09964/814

Überragende Beschilderung der Stallwanger Wanderwege
Egal	wo	man	hinkommt,	man	stellt	immer	wieder	fest,	dass	die	Wanderwege	in	der	Gemeinde	Stallwang	beispiellos	gut	markiert	
sind.	Da	hat	jemand	gut	mitgedacht	und	sich	viel	Mühe	gemacht.	Das	kommt	allen	zugute,	die	auf	Stallwangs	Routen	unterwegs	
sind.	Man	muss	nicht	-wie	so	oft	in	anderen	Gegenden-		verzweifelt	nach	der	nächsten	Markierung	suchen.	Die	ist	einfach	da!	Es	ist	
Wanderspaß	garantiert.	Auch	die	Nordic	Walker	freuen	sich	über	die	gute	Beschilderung,	ebenso	die	Mountainbiker.
Gehen	Sie	zum	Beispiel	mal	den	Wanderweg	Nr.	4,	bei	der	Landorfer	Kapelle	startend.	Der	 leichtere	Aufstieg	Richtung	Gallner	
verläuft	über	die	nördliche	Route	Richtung	Höllhof.	Zunächst	führt	der	Weg	durch	einen	schönen	Mischwald,	in	dem	wir	einen	
rauschenden	Wasserlauf	überqueren.	In	Höllhof	geht	es	durch	2		Anwesen	quer	hindurch,	danach	folgt	ein	etwas	zäher,	weil	weit	
einsehbarer	Anstieg.	Auf	halber	Strecke	dieses	Anstiegs	entschädigt	allerdings	der	Blick	nach	Westen	für	die	Mühe.
Bei	Forsting	verlässt	man	den	Weg	und	wechselt	auf	die	Gemein-
destraße.	Wer	nicht	auf	den	Gallner	will,	biegt	bei	der	4er	Beschil-
derung	nach	rechts	Richtung	Höhenstein	ab.	Geht	man	zum	Gall-
ner,	 stellt	man	die	eingangs	beschriebenen	Unterschiede	bei	den	
Markierungen	fest.	Die	Gemeinde	Konzell	könnte	sich	an	der	Stall-
wanger	Beschilderung	 ein	Beispiel	 nehmen.	Den	Abstecher	über	
den	Gallner	sollte	man	sich	in	 jedem	Fall	gönnen.	Man	folgt	den	
relativ	blassen	und	nicht	üppig	gestreuten	3er	Wegen.	Vom	Gall-
nerkreuz	geht`s	hinunter	zum	Gallnerbauern,	wo	einen	vermutlich	
der	kleine	Hund	erwartet,	der	immer	mal	Wanderern,	die	von	der	
Gallnerkirche	kommend	hinauf	zum	Gipfel	gehen,	als	„Bergfüh-
rer“	voranläuft.	Wie	oft	am	Tag	er	das	macht,	ist	nicht	bekannt.	Ein	
Blick	in	die	Gallnerkirche	lohnt	sich	allemal.	Nun	geht	es	nach	dem	
Queren	einer	Wiese	gemächlich	durch	den	Wald	bergab	und	man	
trifft	wieder	auf	die	bekannt	gute	Stallwanger	Markierung	Nr.	4.		
Im	Wald	kann	man	sich	nach	Passieren	des	„Gallnerwasserl-Stei-
nes“		den	leicht	mystisch	anmutenden	Winkel	mit	einer	winzigen	Hütte	und	einem	Marterl	zu	Gemüte	führen.	Das	Blechkastl	am	
Marterl	kann	aufgeklappt	werden	und	man	erfährt	etwas	über	einen	lange	zurückliegenden	Mord	in	der	Gemeinde	Konzell.	Nach-
dem	man	unter	einer	Stromleitung	hindurch	gegangen	ist,	folgt	man	der	Teerstraße	nach	links	Richtung	Höhenstein.	Unübersehbar	
kommt	dann	bald	die	nach	rechts	leitende	Markierung	Richtung	Landorf/Loitzendorf.	Jetzt	geht	es	etwas	steiler	bergab.	Dieser	Teil	
gehört	auch	zur	Mountainbikestrecke	„Trans	Bayerwald“	(einer	Fahrradkette	nachempfundene		bunte	Markierung).	Nach	einem	
echten	Hohlweg,	 den	 steile	Wände	begrenzen,	 erreicht	man	das	Landorfer	Wasserhäusl	 und	 landet	 schon	bald	wieder	 bei	 der	
Landorfer	Kapelle.
Eine	Route,	die	man	nur	empfehlen	kann,	auch	Dank	der	hervorragenden	Beschilderung.
Vielen	Dank	an	die	Gemeinde	Stallwang	und	vor	allem	an	die	Mitarbeiter	des	Bauhofes!
Das	musste	jetzt	mal	gesagt	(geschrieben)	werden.	Text und Bild: Helmut Schlecht    
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Liebe Stallwanger Gemeindebürger  !
Wir	 laden	Sie	 auch	 in	diesem	 Jahr	ganz	herzlich	 ein,	mit	uns	
etwas	für	Ihre	Gesundheit	zu	tun.
Die	Nordic-Walking-Aktion	„Stallwang	bewegt	sich“,	heißt	ab	
diesem	Jahr	„Wir	bewegen	uns“,	weil	sich	im	vorigen	Jahr	doch	
einige	Auswärtige	beteiligten;	mit	der	neuen	Bezeichnung	wird	
dem	Rechnung	getragen.
Was	steckt	hinter	der	Aktion?	Ganz	einfach:	Sie	 sind	gemein-
sam	mit	den	anderen	Teilnehmern	aktiv		und	beeinflussen		Ihre	
Gesundheit	absolut	positiv.
Wer	steckt	hinter	der	Aktion?	Eigentlich	nur	ein	kleiner	Kreis	
von	Personen	(kein	Verein),		die	sich	einfach	nur	um	die	Organi-
sation	von	Startzeiten	und	Strecken	kümmern	und	sich	freuen,	
wenn		viele		Bürgerinnen	und	Bürger	mitmachen.		Sie	müssen			
nur	bestrebt	sein,	Ihrem	Körper	und	Geist	etwas	Gutes	zu	tun.	
Die	Gemeinde	steht		dem	Ganzen	sehr	positiv	gegenüber!
„Ich	nehme	mir	heute	gemeinsam	mit	anderen	Zeit	für	meine	
Gesundheit!“	Das	sollte	Ihr	Leitspruch	sein.	Und	nein,	Sie	sind	
nicht	zu	alt,	zu	untalentiert	………..	Sie	werden	sehen,	gemein-
sam	mit	anderen	fällt	es	 leicht	und	es	macht	vor	allem	in	der	
Gemeinschaft	viel	mehr	Spaß!
Sportart Nordic Walking?
Das	ist	der	Sport,		den	wir	Ihnen	ans	Herz	legen:	Nordic	Wal-
king,	 auf	 Bayerisch	 „Mit	 Stäckan	 geh“.	 Es	 werden	 90	 %	 der	
Muskulatur	angesprochen.	Das	Vorurteil,	Nordic	Walking,	also	
das	flotte	Gehen	mit	Stöcken,	schaut	schrecklich	aus,	bekommt	
man	oft	zu	hören.	Wer	es	aber	mal		ausprobiert	hat,	bleibt	dabei.	
Garantiert!
Streckenprofile für alle
„Oh	mei,		so	weit	wie	die	umeinanderlaufen,	da	kann	ich	nicht	
mithalten!“	 Auch	 das	 ist	 kein	 Argument	 für	 die	 Nicht-Teil-
nahme!	 Wir	 bieten	 verschiedene	 Streckenlängen	 an,	 so	 dass	
jede/jeder		das	richtige	Maß	finden	kann	und	sich	nicht	überfor-
dert	fühlt.	Es	soll	ja	schließlich	Spaß	machen.		
Wir	werden	 zwar	 nicht	 jede	Woche	 eine	 neue	 Strecke	 gehen,	
aber	für	Abwechslung	ist	garantiert	gesorgt.	Es	ist	erstaunlich,	
wo	man	da	so	hinkommt.	Im	letzten	Jahr	haben	wir	mit	unserer	
Nordic-Walking-Gruppe	 	viele	 tolle	Aus-	und	Anblicke	erlebt.	
Man	lernt	die	eigene	Heimat		aus	anderen	Blickwinkeln	näher	
kennen	und	schätzen.
Rückblick auf 2021:
Die	Gemeinde	Stallwang	hat	unsere	Aktion	 im	Vorjahr	finan-
ziell	sehr	stark	unterstützt.	Bürgermeister	Dietl,	der	selbst	mit-
ging,	war	es	eine	Freude	zu	sehen,	dass	sich	so	viele	zusammen-
schlossen,	um	gemeinsam	Gesundheitssport	zu	betreiben.	Die	
Gemeinde	 Stallwang	 zahlte	 „Kilometergeld“;	 am	 Ende	 konn-
ten	800,-	Euro	an	die	Kindertagesstätte	in	Stallwang	gespendet	
werden.	So	hatte	der	Gesundheitsgedanke	der	Teilnehmer	auch	
noch	einen	sehr	positiven	sozialen	Nebeneffekt.
Schön	 wäre	 es,	 würde	 die	 Gemeinde	 Stallwang	 -	 und	 nun	
auch	die	Gemeinde	Loitzendorf	-	in	diesem	Jahr	die	Aktion	ein	
wenig	 finanziell	 fördern.	 Es	 geht	 ja	 auch	 um	die	Gesundheit	
ihrer	jeweiligen	Gemeindebürger,	die	ganz	nebenbei	noch	sozi-
ale	Kontakte	über	Gemeindegrenzen	hinaus	pflegen;	ein	ganz	
wichtiger	Aspekt	in	der	heutigen	Zeit!
An	beide	Gemeinden	stellten	wir	einen	Antrag	auf	Unterstüt-
zung	verbunden	mit	dem	Ziel,		3500	Kilometer	zu	schaffen.		Mal	
schau`n,	was	 rauskommt.	Man	könnte	 ja	auch	 in	diesem	 Jahr	
die	Kindertagesstätte	in	Stallwang	als	Spendenadressat	wählen.	
Es	wäre	sowohl	den	Stallwangern	als	auch	den	Loitzendorfern	
gedient.	Gut	kam	letztes	Jahr	unser	kleines	Grillfest	an.	Können	
wir	gern	wieder	machen!

Die Aktion in Stichpunkten und wichtige Informationen:
Wann gehts los? 															17.	KW	2022	(25.04.)
wochentags,	nach	18.00	Uhr;	die	Zeit	wird	dem	 Jahresverlauf	
angepasst.
Wo? mal	 in	Stallwang,	mal	 in	Rißmannsdorf,	mal	 in	Landorf,	
mal	in	Loitzendorf…….
Alter?  	Völlig	egal,	weder	nach	unten	noch	nach	oben	gibt	es	
eine	Grenze.
Risiko?		Eigentlich	keines.	Sie	kennen	Ihren	Körper	am	besten.	
Vielleicht	fragen	Sie	Ihren	Arzt,	ob		Nordic	Walking	für	Sie	was	
wäre.
Nebenwirkung? Es	besteht	eine	gewisse	Suchtgefahr.											
Versicherung?	 Nachdem	 es	 keine	 Vereinsveranstaltung	 ist,	
gehen	alle	auf		„eigene	Gefahr“	mit.
Ausrüstung?	 Nordic-Walking-Schuhe	 oder	 ähnliches	
Schuhwerk;	 bequeme	 Sportkleidung;	 Nordic-Walking-Stöcke	
(evtl.	im	Sportgeschäft	beraten	lassen;	auf	Klicksystem	am	Griff	
achten),		evtl.	Trinkflasche	mit	Gürtelbefestigung.
Kosten? 		Für	die	Teilnehmer	fallen	keine	Kosten	an.
Anmeldung?				Erforderlich!	Da	wir	die	Termine	flexibel	gestal-
ten	(Witterung),	nutzen	wir	WhatsApp.		Bitte	über	die	0176	576	
22	457	anmelden.	Name	u.Vorname	genügen.
Unter	 dieser	 Nummer	 oder	 unter	 09964-1473	 gibt	 Übungs-
leiter	 Helmut	 Schlecht	 nähere	Auskunft.	 Für	 Teilnehmer,	 die	
nicht	 über	WhatsApp	 verfügen,	 finden	wir	 eine	 Lösung.	Der	
erste	Termin	wird	in	derZeitung	veröffentlicht,	danach	ist	eine	
Bekanntgabe	 in	der	Zeitung	aus	genantem	Grund	nicht	mehr	
geplant.		
Strecken?		Wer		kurze	Strecken	bevorzugt,	ist	genauso	willkom-
men	wie	sportlich
Ambitionierte. Es	gibt	genügend	Möglichkeiten,	kurze	Touren	
zu	gehen,	z.B.	eine	Dorfrunde.Üblicherweise	sind	die	Runden	
etwa	7-9			Kilometer	lang.	Wir	werden	auch	mal	bis	zu	12	Kilo-
meter	gehen,	wobei	Abkürzungsmöglichkeiten	gegeben	sind.
Wieso alle		Wir	wollen	erstens	die	Gemeinschaft	fördern	und	zwei-
tens	die	geleisteten	Kilometer	gemeinsam?				erfassen.	Wir	möch-
ten	eine	Aktion	durchführen,	die	von	der	Gemeinsamkeit	lebt.
Es	 ist	 	an	 	der	Zeit,	die	Vorzüge	eines	Miteinander	wieder	zu	
erkennen	und	zu	schätzen!
Bitte! 	Machen	Sie	mit!	Bringen	Sie	 jemanden	mit!	Begeistern	
Sie.	Tun	Sie	etwas	für	Ihre	Gesundheit!		Wir	freuen	uns	auf	Sie!
Das	Organisationsteam

Karl-Heinz Wittmann
Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Steintechniker und Restaurator i.H.

Dammersdorf 2 · 94353 Haibach
Tel. 09964 1490 · Fax 09964 601559Reinhard Ruhland

Bau- und Möbelschreinerei
94375 STALLWANG · Telefon 0 9964/14 44

●  Laufend frische Brezen
● Bauernbrote aus eigenem Natursauer
●  Für Ernährungsbewusste:  

Vollkornbrote aus alten Getreidesorten
●  Sandwich, lecker belegt, Pizzastücke für den Hunger  

zwischendurch

Mo - Fr 5.30 – 14.00 Uhr       Sa 6.45 – 12.30 Uhr



Koordinierungsgruppe Ukraine am Landratsamt konstituiert - 
,,Wir wollen die nötigen Vorbereitungen treffen, 
um für das Eintreffen von Flüchtlingen gerüstet zu sein" 
Am	Mittwoch	hat	sich	am	Landratsamt	Straubing-Bogen	eine	Koordinierungsgruppe	zur	Bewältigung	einer	zu	erwartenden	
Fluchtwelle	aus	der	Ukraine	gebildet.	
„Wir	wissen	zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	noch	nicht	genau,	wann	und	wie	gegebenenfalls	 eine	Verteilung,	 für	die	der	
Freistaat	über	die	Regierung	von	Niederbayern	zuständig	ist,	stattfinden	wird.	Aber	wir	wollen	die	nötigen	Vorbereitungen	
treffen,	um	für	den	Fall	der	Fälle	gerüstet	zu	sein",	betont	Landrat	Josef	Laumer.	Zur	Koordinierungsgruppe	gehören	Mit-
arbeiterinnen	und	Mitarbeiter	des	Landratsamtes	aus	den	Bereichen	Ausländeramt,	Katastrophenschutz,	Soziale	Sicherung,	
Öffentlichkeitsarbeit.	
Auch	 haben	 in	 den	 letzten	 Tagen	 die	 Hilfsangebote	 der	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 aus	 dem	 Landkreis	 zugenommen,	 so	
dass	 nun	 eine	 zentrale	 E-Mail-Adresse	 und	 eine	 zentrale	 Rufnummer	 Ueweils	 ab	 Donnerstag)	 freigeschalten	 werden.	 
Unterhilfe-ukraine@landkreis-straubing-bogen.de	 können	 Wohnraum	 oder	 andere	 Hilfsangebote	 zur	 Verfügung	 gestellt	
werden.	Möglich	ist	dies	auch	über	die	Rufnummer	09421	/973-930	(zu	den	üblichen	Öffnungszeiten	des	Landratsamtes	plus	
Dienstag-und	Mittwochnachmittag).	
Es	wird	aber	um	Verständnis	gebeten,	dass	konkrete	Aussagen	derzeit	noch	nicht	gemacht	werden	können,	 sondern	die	
Angebote	erst	einmal	gesammelt	werden,	bis	die	konkreteren	Vorgaben	und	Vorgehensweisen	bekannt	sind.	
Ebenso	wird	um	Verständnis	gebeten,	dass	der	Landkreis	keine	eigenen	Hilfskonvois	oder	Spendenaktionen	durchführt.	Hier	
wird	auf	die	bereits	 laufenden	Aktionen	unterschiedlichster	Hilfsorganisationen	und	-aktionen	verwiesen.	 ,,Wir	erkennen	
eine	große	Hilfsbereitschaft	der	Bevölkerung,	wofür	wir	uns	bereits	jetzt	sehr	herzlich	bedanken“,	so	Landrat	Josef	Laumer.

fotografie       bilder       papier       objekte
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Steinbeißer 
Erd- und Feuerbestattungen 

Türen- und Fensterstudio 
94375 Stallwang  Kirchberg 7 

Tel (09964)610070 Mobil: 0176/51499532 
www.bestattungen-steinbeisser.de 



 
Müller Rudi 



Wir,	der	TSV	Stallwang-Rattiszell	1948	e.V.,	blicken	2023	mit	Stolz	auf	75	erlebnisreiche	Jahre	Vereinshistorie	zurück.	Viel	
ehrenamtliches	Engagement	war	und	ist	immer	noch	erforderlich,	um	den	Vereinsbetrieb	aufrecht	zu	erhalten.	Deshalb	
wollen	wir	es	uns	nicht	nehmen	lassen,	dieses	Jubiläum	vom	09.	-	12.	Juni	2023,	gebührend	mit	euch	zu	feiern.	Die	Vor-
bereitungen	laufen	bereits	auf	Hochtouren	und	der	dafür	gegründete	Festausschuss	gibt	alles,	ein	hoffentlich	schönes	
und	letztendlich	gelungenes	Gründungsfest	auf	die	Beine	zu	stellen.	Für	Unterstützungen	jeglicher	Art	würden	wir	uns	
sehr	freuen	und	sprechen	vorab	allen	Mitwirkenden	ein	„Vergelt’s	Gott“	aus.	Egal	ob	Groß	oder	Klein,	wir	heißen	an	die-
sem	Jubiläumswochenende	die	gesamte	Bevölkerung	herzlich	Willkommen	und	möchten	einfach	mit	euch	ein	schönes	
Gründungfest	feiern.	Text	und	Banner:	Manuel	Müller


